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Gemeinderat 
 

31.08.2022 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am 
Mittwoch, den 31. August 2022 um 19:00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal. 
 
 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. NR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 
  
 die Stadträte: Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Mag. Thomas LEBERSORGER (ÖVP) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 
   LR Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
 
 die Gemeinderäte: DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Gerald POPP, BSc (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Astrid WISGRILL (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  Karin GRABNER (FPÖ) 
  Anton PANY (FPÖ) 
  Ing. Jürgen SCHMIDT (FPÖ) 
  Heidelinde BLUMBERGER (GRÜNE) 
  Rainer CHRIST (GRÜNE) 
  Erich EGGENWEBER (GRÜNE) 
  Laura OZLBERGER (GRÜNE) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Thomas PFABIGAN (SPÖ) 
 
Entschuldigt:   StR Markus LOYDOLT (ÖVP) 
   GR Anja GASTINGER (ÖVP) 
  GR Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Patrik NEUWIRTH (SPÖ) 
 
der Schriftführer: StA.Dir. Mag. Rudolf POLT 
 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 24.08.2022 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 26.08.2022 an der Amtstafel 
angeschlagen. 
 
 
Der Vorsitzende setzt gemäß § 46 (2) der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO), 
LGBl. 1000 i.d.d.g.F., die Tagesordnungspunkte: 
 
6) Grundstücksangelegenheiten – Übernahme von Vermessungskosten für das 

Grundstück Nr. 35/1, KG Pyhra  

16) Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 
b) Ankauf eines Notstromaggregates für die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen 

an der Thaya 

17) Personalangelegenheiten 
a) Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit 

ad) Personalnummer 411, Betrauung mit einem Funktionsdienstposten 
ab.  
 
Der bisherige Tagesordnungspunkt 
16) Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 

c) Wasserversorgungsanlage Matzles – Vergabe der elektrotechnischen 
Ausrüstung 

wird neu nummeriert und lautet somit 
15) Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 

b) Wasserversorgungsanlage Matzles – Vergabe der elektrotechnischen 
Ausrüstung 

 
 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich 
den als Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung 
versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Personalangelegenheiten,  
a) Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit 
Personalnummer 4243, einverständliche Auflösung des Dienstverhältnisses“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 16 ad) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
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Die Tagesordnung lautet: 
 

Öffentlicher Teil: 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 29. Juni 2022 

2) Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
25.08.2022 

3) Beitritt zum Verein Hilfswerk Thayatal und Entsendung eines Vertreters 

4) Geschenk „Waidhofner Babypaket“ –Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2018 

5) Änderung der Fälligkeit betreffend Rückzahlungen zu Darlehen Nr. 1047031 

6) Ankauf einer Weihnachtsbeleuchtung  

7) Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 2000, 21. Änderung 

8) Sportsubvention - Sportunion Rope Skipping Verein Groß-Siegharts 

9) Straßenbauprojekte Siedlungsstraßen Altwaidhofen und Hollenbach – Vergabe 
der Erd- und Baumeisterarbeiten 

10) Stadterneuerung XL Waidhofen an der Thaya – Leitbild 

11) Subvention für die Außensanierung der Evangelischen Kirche 

12) Kapelle Jasnitz - Kostenersatz für die Fenstersanierung 

13) 25. Herbstrallye am 5. November 2022 - Zustimmungserklärung 
Streckenbenützung im Gemeindegebiet 

14) FF Matzles, Seifenkistenrennen am 10.09.2022 – Zustimmung zur 
Streckenbenützung eines Feldweg-Teilabschnitts in der KG Matzles, Gst. Nr. 667, 
öffentliches Gut 

15) Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 
a) Mieteisbahn beim Einkaufszentrum Thayapark 
b) Wasserversorgungsanlage Matzles – Vergabe der elektrotechnischen 

Ausrüstung 
 

Nichtöffentlicher Teil: 

16) Personalangelegenheiten 
a) Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit 

aa) Personalnummer 410, Aufnahme einer Musikschullehrerin 
ab) Personalnummer 4006, Vereinbarung über Altersteilzeit 
ac) Personalnummer 250, einverständliche Auflösung des 

Dienstverhältnisses 
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ad) Personalnummer 4243, einverständliche Auflösung des 
Dienstverhältnisses 

 

17) Antrag gemäß § 7 Abs. 2 des NÖ Straßengesetzes 1999  (NÖ StrG) betreffend 
„Sixmühlenweg“ 

18) Berichte  
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 29. Juni 2022 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
25.08.2022 

SACHVERHALT: 

Das Sitzungsprotokoll über die am 25.08.2022 angesagte Gebarungsprüfung durch den Prü-

fungsausschuss wird mit der schriftlichen Äußerung des Bürgermeisters und des Kassenver-

walters dem Gemeinderat vorgelegt und vollinhaltlich durch GR Rainer CHRIST zur Kenntnis 

gebracht. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Beitritt zum Verein Hilfswerk Thayatal und Entsendung eines Vertreters 

SACHVERHALT: 
Mit e-Mail vom 25.07.2022 informierte der Verein Hilfswerk Thayatal, vertr.d. Obmann Bgm. 
Mag. Rudolf Mayer, dass am 20.10.2022 die statutengemäße Hauptversammlung mit der 
Wahl des neuen Vorstandes geplant ist. Es wurde ersucht bis spätestens 23.09.2022 eine 
Person als Vertreter der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya namhaft zu machen. Als 
bisherige Vertretung wurde in diesem e-Mail der ehemalige Bürgermeister Robert Altschach 
genannt. 

Auf Anregung von StADir. Mag. Polt wurden interne Erhebungen betreffend einer Mitglied-
schaft in diesem Verein durchgeführt und brachten folgendes Ergebnis: 

Ein Gemeinderatsbeschluss über den Beitritt der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
zum Verein Hilfswerk Thayatal konnte nicht aufgefunden werden. Ebenso liegt auch beim 
Verein Hilfswerk Thayatal keine Beitrittserklärung oder Ähnliches auf. 

In den letzten Jahren wurde der Mitgliedsbeitrag teilweise von der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya einbezahlt, teilweise gar nicht einbezahlt und teilweise vom ehemaligen Bür-
germeister Robert Altschach selbst bezahlt. 

 

Um eine gemeindeordnungskonforme Abwicklung zu gewährleisten soll daher der Beitritt der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zum Verein Hilfswerk Thayatal, mit Sitz in 3820 
Raabs an der Thaya, Schulstraße 13, ZVR Zahl: 720734133, beschlossen werden. 

Weiters ist die Entsendung eines Vertreters in den Verein Hilfswerk Thayatal erforderlich. 

Auf Vorschlag von Herrn Bürgermeister Josef Ramharter soll Herr StR Markus Loydolt als 
Vertreter der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya in den Verein Hilfswerk Thayatal ent-
sandt werden. 

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 17.08.2022 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya tritt dem Verein Hilfswerk Thayatal, mit Sitz in 
3820 Raabs an der Thaya, Schulstraße 13, ZVR Zahl: 720734133, als ordentliches Mitglied 
bei. 

Weiters wird Herr StR Markus Loydolt als Vertreter der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya in den Verein Hilfswerk Thayatal entsandt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Geschenk „Waidhofner Babypaket“ – Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2018 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2018, Punkt 5 der Tagesordnung wurde der Perso-
nenkreis für die Ausgabe des „Waidhofner Babypaketes“ erweitert. Es wurde der Beschluss 
gefasst: 

Das „Waidhofner Babypaket“ wird ab 01.11.2018 an Mütter von Neugeborenen, welche 
im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Thaya mit Hauptwohnsitz gemeldet und Ös-
terreichische Staatsbürger oder EU-Bürger sind, übergeben. 

Das Waidhofner Babypaket enthält Utensilien für Neugeborene, welche mit dem Logo der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya versehen sind. Diese sind von hoher Qualität und 
Nützlichkeit und transportieren den Markenkern.  

Für das Geschenk „Waidhofner Babypaket“ wurde ein finanzieller Rahmen von maximal 
 

EUR 80,00 pro neugeborenem Kind 
 
inkl. USt. vorgesehen. 

Die Geburtenanzahl der letzten Jahre war wie folgt: 
2018: 36 Geburten 
2019: 36 Geburten 
2020: 30 Geburten 
2021: 31 Geburten 
2022 (Stand 16.08.2022): 16 Geburten 

Am 29.06.2022 wurde die Geburt von Zwillingen (Ukrainische Staatsbürger) mitgeteilt. Die 
Mutter der Zwillinge ist ukrainische Staatsbürgerin. Der Vater besitzt die österreichische 
Staatsbürgerschaft und ist in Waidhofen ansässig. 

In diesem Fall wurde kein Waidhofner Babypaket ausgegeben, da die derzeit gültigen Richt-
linien nicht erfüllt wurden. 

Zukünftig soll das „Waidhofner Babypaket“ auch ausgegeben werden, wenn ein Elternteil 
(Mutter oder Vater) von Neugeborenen im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Thaya 
mit Hauptwohnsitz gemeldet und Österreichische Staatsbürger oder EU-Bürger ist. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 17.08.2022 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2016, Punkt 5 der Tagesordnung wird dahingehend 
abgeändert, dass der Personenkreis erweitert wird. Das „Waidhofner Babypaket“ wird ab 
01.09.2022 an einen Elternteil (Mutter oder Vater) von Neugeborenen, welcher im Gemein-
degebiet von Waidhofen an der Thaya mit Hauptwohnsitz gemeldet und Österreichische 
Staatsbürger oder EU-Bürger sind, übergeben.  
 
Für das Geschenk „Waidhofner Babypaket“ wird, wie bisher, der finanzielle Rahmen in der 
Höhe von maximal 
 

EUR 80,00 pro neugeborenem Kind 
 
inkl. USt. zur Verfügung gestellt. 
 
Dieser Betrag ist in den jeweiligen Voranschlägen vorzusehen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Änderung Fälligkeit Rückzahlungen zu Darlehen Nr. 1047031 

SACHVERHALT: 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 7.12.2021 Pkt. 5 d) hat die Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya ein Darlehen bei der BAWAG PSK AG über EUR 367.000,- zur Finanzierung 
der Beteiligung an den Anschaffungskosten einer Drehleiter 23-12 (DLK) für die Freiwillige 
Feuerwehr Waidhofen an der Thaya aufgenommen. 

Die Darlehenssumme wurde am 23.12.2021 zugezählt und wird in der Buchhaltung unter der 
internen Darlehensnummer 1047031 geführt. 

Im Darlehensvertrag vom 17.12.2021 wurde unter Punkt 5.3 die Zahlung der Zinsen und 
unter Punkt 6.1 die Rückzahlung jeweils halbjährlich per 1. 03. und 01.09. eines jeden Jah-
res festgelegt. 

Mittlerweile wurde bekannt, dass unter Umständen für die Beteiligung an den Anschaffungs-
kosten der Drehleiter ein Zinsenzuschuss im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktion 
für Gemeinden – „Investitionen in die öffentliche Sicherheit und Barrierefreiheit“ mög-
lich ist. 

Das entsprechende Ansuchen mit den erforderlichen Nachweisen wurde am 6.7.2022 beim 
Amt der NÖ Landesregierung eingebracht und ist dort momentan in Bearbeitung. 

Unabhängig von dieser Genehmigung können gemäß den Richtlinien zur Landes-Finanz-
sonderaktion nur Zinszuschüsse für Darlehen gewährt werden,  deren Tilgung und Verzin-
sung halbjährlich jeweils zum 31. März und 30. September erfolgen.  

Die soeben beschriebene Verschiebung der Rückzahlungstermine bedarf eines Nachtrages 
zum Darlehensvertrag. 

Eine entsprechend vorbereitete Nachtragsvereinbarung der BAWAG PSK AG ist nach vor-
heriger Abstimmung und Korrespondenz am 8.7.2022 bei der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya eingegangen.  

Es werden lediglich die Zinszahlungstermine und Rückzahlungstermine von 
1. März und 1. September eines jeden Jahres auf den 31. März und 30. September eines 
jeden Jahres verschoben. 

Alle sonstigen Konditionen u. Vereinbarungen bleiben vollinhaltlich aufrecht. 

 

37003



Chronologie: 

Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 17.08.2022 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt die Nachtragsvereinbarung zum Darle-
hensvertrag vom 17.12.2021 mit der BAWAG PSK AG zur Finanzierung der Beteiligung an 
den Anschaffungskosten der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya 
(interne Darlehensnummer 1047031) bezüglich der Änderung der Zinszahlungs- u. Rückzah-
lungstermine  von 1. März und 1. September eines jeden Jahres auf den 31. März und  
30. September eines jeden Jahres an.  Alle sonstigen Konditionen, Kreditvertragsvereinba-
rungen einschließlich der Sicherungsabreden samt diversen Nachträgen bleiben bis zur 
gänzlichen Abdeckung des Kredites inkl. Zinsen und Nebenspesen vollinhaltlich aufrecht. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Ankauf einer Weihnachtsbeleuchtung 

SACHVERHALT: 
Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist schon ca. 20 
Jahre in Verwendung und arbeitet großteils mit Glühbirnen oder ähnlichen Leuchtmitteln. 
Durch die Witterungseinflüsse und die wiederkehrende Montage und Demontage kommt es 
immer wieder zu Defekten und müssen Teile ersetzt werden. Weiters ist bei dieser Art der 
Weihnachtsbeleuchtung technologiebedingt mit wesentlich höherem Stromverbrauch zu 
rechnen, als dies bei neuen - auf LED basierenden Beleuchtungen - der Fall ist. 

 

Auf Anregung von Bürgermeister Josef Ramharter soll daher ein neues Konzept für die Weih-
nachtsbeleuchtung erarbeitet und umgesetzt werden. Von der eingesetzten Projektgruppe 
(Bgm. Josef Ramharter, StR Mag. Thomas Lebersorger, StR Marlene-Eva Böhm-Lauter, StA-
Dir. Mag. Rudolf Polt, StADir.-Stv. Norbert Schmied, BL Daniela Zimmermann und BL Ing. 
Gerhard Lamatsch) wurden die verschiedenen Hersteller evaluiert und letztlich – aufgrund 
der positiven Referenzen und der jahrelangen guten Zusammenarbeit bei der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung – mit der Firma eww Anlagentechnik GmbH, 4600 Wels, Knorrstraße 6, 
weitere Gespräche geführt und Lösungsvarianten erarbeitet. Die Firma eww hat sehr gute 
Referenzprojekte in der Stadt Wels, Horn, Kitzbühel etc. umgesetzt und arbeitet bei derarti-
gen Projekten eng mit der Firma mk Illumination Handels GmbH, 6020 Innsbruck, Trientl-
gasse 70, zusammen, die auf Beleuchtungen spezialisiert und Marktführer in diesem Bereich 
ist. 

 

Mit der eww wurde ein umfassendes Konzept einer gefälligen und eher dezenten Weih-
nachtsbeleuchtung für folgende Stadtbereiche erarbeitet und teilweise in einer Präsentation 
in Form einer Simulation dargestellt: 

 

A Umsetzung 2022 

Hauptplatz: Bäume (neben Dreifaltigkeitssäule), Baum bei Rathaus (Glascontainer) ,Advent-
kranz (Blumenuhr), Rathaus (neue Beleuchtung Fensterkisterl), Christbaum Rathaus (östl. 
beim Beserlpark), Geschenkpackerl bei Christbaum Rathaus 
Wienerstraße bis Hamerlingbrücke und Höberthgasse: Brücke, Überspannungen Wien-
erstraße und Höberthgasse, Wandmotive Wienerstraße bis Brücke  
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Böhmgasse - Moritz Schadekgasse – Niederleuthnerstraße: Überspannungen Böh-
mgasse (5 St.), M. Schadekgasse (1 St.), Niederleuthnerstraße (4 St), Mastmotive (M. Scha-
dekgasse bis Krankenhaus 6 St.), Baum Niederleuthnerstraße (bei Schubert) 

 

 

B Umsetzung 2023 

Verbindung Raika – EKZ: Mastmotive Bahnhofstraße - Raiffeisenstraße (9 St.), Kreisver-
kehr EKZ (5 Mastmotive, 15 Packerl) 

Kreisverkehre Stadteinfahrten: Kreisverkehr Waldrapp (B5-B36 - 12 Kugeln), Kreisverkehr 
Jägerteichstraße-B36 (8 Kugeln), Kreisverkehr ÖAMTC (12 Kugeln) 

Optionale Positionen (Gebäude-Simsbeleuchtung Hauptplatz (250 lfm), RAIKA-Motiv 

 

 

Die zu erwartenden Energiekosten wurden wie folgt angenommen: 

Es wird im Endausbau von ca. 75.000 LED’s (incl. EKZ Kreisverkehr - Raiffeisen- + Bahnhof-
straße bis Ampelkreuzung) ausgegangen. Der Stromverbrauch von 144 LED’s beträgt 7 Watt 
/ Std., dies ergibt gesamt einen Stromverbrauch von rund 4 kW/Std. Bei einer Leuchtdauer 
von ca. 8 Std / Abend ergibt sich ein Gesamtverbrauch von 32 kWh/Abend bzw. Einschalttag. 

Im Durchschnitt ist die Weihnachtsbeleuchtung an 46 Tagen eingeschaltet, wodurch sich der 
Gesamt-Stromverbrauch pro Saison mit rd. 1.500 kWh und bei Annahme der Kosten von 
EUR 0,30/kWh Gesamtkosten von ca. EUR 450,00 pro Saison ergeben. 

 

 

Nach intensiven Verhandlungen konnte StADir. Mag. Rudolf Polt einen zusätzlichen Rabatt 
von 5% bzw. 7% sowie ein Skonto von 1% bzw. 3% verhandeln. Dieses Verhandlungsergeb-
nis, das in Summe für den gesamten Projektumfang eine Einsparung von EUR 14.166,81 
(incl. USt. unter Berücksichtigung des Skontos) bedeutet, wurde in den vorliegenden Ange-
boten entsprechend ausgewiesen. 
 

 

Von der Firma eww wurden die geplanten Beleuchtungen nunmehr in den Angeboten Nr. 
REG0005328 vom 24.08.2022 (Umsetzung 2022), REG0005329 vom 23.08.2022 (Umset-
zung 2023) und REG0005332 vom 24.08.2022 (Optionale Positionen - Umsetzung 2023),wie 
folgt angeboten. 
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Mit e-Mail vom 24.08.2023 hat die Firma eww eine Preisgarantie für die o.a. Angebote bis 
31.05. 2023 abgegeben. 

Übersicht der Kosten nach Projektabschnitten

Gesamtpreis

A. UMSETZUNG 2022 - Angebot Nr. REG0005328 vom 24.08.2022

55.234,25€           

17.034,91€           

27.181,13€           

Rundungsdifferenzen 0,04-€                    

99.450,25€           

19.890,05€           

119.340,30€         

Zahlungsbedingungen: 1% Skonto innerhalb 14 Tage, 30 Tage netto

B. UMSETZUNG 2023 - Angebot Nr. REG0005329 vom 23.08.2022

26.475,57€           

18.626,22€           

999,98€                

46.101,77€           

9.220,35€             

55.322,12€           

Zahlungsbedingungen: 3% Skonto innerhalb 14 Tage, 30 Tage netto

27.328,66€           

999,99€                

28.328,65€           

5.665,73€             

33.994,38€           

Zahlungsbedingungen: 3% Skonto innerhalb 14 Tage, 30 Tage netto

20% Ust.

Gesamtsumme der für 2023 geplanten Umsetzung incl. USt.

Gesamtsumme der für 2023 geplanten Umsetzung incl. USt.

C. UMSETZUNG 2023 - Varianten/optionale Positionen - Angebot Nr. REG0005332 

vom 24.08.2022

Projektteil 5 - Kreisverkehre Stadteinfahrten

Transport (nach Aufwand - Annahme)

Gesamtsumme der für 2023 geplanten Umsetzung excl. USt.

Projektteil 4 - Verbindung Raika - EKZ

Projektteil 5 - Kreisverkehre Stadteinfahrten

Transport (nach Aufwand - Annahme)

Gesamtsumme der für 2023 geplanten Umsetzung excl. USt.

20% Ust.

alle Angaben excl. Ust.

20% USt.

Projektteil 1 - Hauptplatz

Projektteil 2 - Wienerstraße bis Hamerlingbrücke und Höberthgasse

Gesamtsumme der für 2022 geplanten Umsetzung incl. Ust.

Projektteil 3 - Böhmgasse - M. Schadekgasse - Niederleuthnerstr.

Gesamtsumme der für 2022 geplanten Umsetzung excl. USt.
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Es soll somit die für 2022 geplante Weihnachtsbeleuchtung aufgrund und zu den Bedingun-
gen des Angebotes Nr. REG0005328 vom 24.08.2022 der Firma eww Anlagentechnik GmbH, 
4600 Wels, Knorrstraße 6, zum Preis von EUR 99.450,25 excl. USt., somit EUR 119.340,30 
incl. USt. (Vorsteuerabzug ist nicht möglich) vergeben werden. 

Weiters werden entsprechende Fördermöglichkeiten durch die Stadterneuerung oder aus 
dem NAFES-Förderprogramm geprüft. 

 

 

Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung sind die Angebotspreise als marktgerecht anzu-
sehen. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.g.F. in Verbindung mit der Schwel-
lenwerteverordnung 2018, BGBl. II Nr. 211/2018, ist eine Direktvergabe bei einem Auftrags-
wert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

Haushaltsdaten: 
VA 2022: Haushaltsstelle 1/771000-042001/000 EUR 50.000,00 
gebucht bis: 16.08.2022 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 07.12.2021, Punkt 2 der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2022 mit 20 % zu sperren. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden Betriebskos-
ten. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

Bei der vorgesehenen Vergabe kommt es zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
EUR 69.340,30, die wie folgt bedeckt werden soll: 

 Haushaltsstelle 6/6120+3010 (Gemeindestraße – Kapitaltransfers (Raumordnung) in-
vestives Vorhaben): Mehreinnahmen in Höhe von EUR 38.000,00 (Stand der Einnah-
men: EUR 40.000,00, budgetiert: EUR 2.000,00) 

 Haushaltsstelle 2/9410+8600 (Finanzzuweisung FAG – Transfer Bund (Mittel Struk-
turfonds): Mehreinnahmen in Höhe von EUR 51.619,00, (Stand der Einnahmen: EUR 
79.119,00, budgetiert: EUR 27.500,00) 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 
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ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beauftragt die Firma eww Anlagentechnik 
GmbH, 4600 Wels, Knorrstraße 6, mit den Lieferungen und Leistungen zur Herstellung einer 
Weihnachtsbeleuchtung im Bereich  

Hauptplatz: Bäume (neben Dreifaltigkeitssäule), Baum bei Rathaus (Glascontainer) ,Advent-
kranz (Blumenuhr), Rathaus (neue Beleuchtung Fensterkisterl), Christbaum Rathaus (östl. 
beim Beserlpark), Geschenkpackerl bei Christbaum Rathaus 
Wienerstraße bis Hamerlingbrücke und Höberthgasse: Brücke, Überspannungen Wien-
erstraße und Höberthgasse, Wandmotive Wienerstraße bis Brücke  
Böhmgasse - Moritz Schadekgasse – Niederleuthnerstraße: Überspannungen Böh-
mgasse (5 St.), M. Schadekgasse (1 St.), Niederleuthnerstraße (4 St), Mastmotive (M. Scha-
dekgasse bis Krankenhaus 6 St.), Baum Niederleuthnerstraße (bei Schubert) 

aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes Nr. REG0005328 vom 24.08.2022 zum 
Preis von EUR 99.450,25 excl. USt., somit EUR 119.340,30 incl. USt. (Vorsteuerabzug ist 
nicht möglich) 

UND 

die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von EUR 69.340,30, erfolgt durch 
Mehreinnahmen auf folgenden Haushaltsstellen 

 Haushaltsstelle 6/6120+3010 (Gemeindestraße – Kapitaltransfers (Raumordnung) in-
vestives Vorhaben): Mehreinnahmen in Höhe von EUR 38.000,00 (Stand der Einnah-
men: EUR 40.000,00, budgetiert: EUR 2.000,00) 

 Haushaltsstelle 2/9410+8600 (Finanzzuweisung FAG – Transfer Bund (Mittel Struk-
turfonds): Mehreinnahmen in Höhe von EUR 51.619,00, (Stand der Einnahmen: EUR 
79.119,00, budgetiert: EUR 27.500,00) 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 2000, 21. Änderung 

SACHVERHALT: 
Bei der Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms 2000, 16. Änderung, wurden Flä-
chen im Betriebsgebiet Nordwest zur Aufschließungszone BB-A2 gewidmet, bzw. zum 
Schutz des südseitigen Bauland-Wohngebiets ein Grüngürtel-Immissionsschutz ausgewie-
sen. 

Die ursprünglich im Eigentum der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya stehenden Flä-
chen wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.03.2022, Pkt. 5e der Tagesordnung teil-
weise an  Herr Dr. Reinhold Frasl verkauft, da dieser im Begriff ist westlich vom Baumarkt 
des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen a. d. Thaya eGen eine Fachmarktzeile zu errichten.  

Eine Freigabebedingung für die Aufschließungszone war, dass an der Widmungsgrenze zwi-
schen Bauland Betriebsgebiet-A2 und Grünland Grüngürtel-Immissionsschutz am Grund-
stück 1073/2, KG Waidhofen an der Thaya eine Lärmschutzwand errichtet wird. 

Durch Projektänderungen beim Errichter des Fachmarktzentrums und auf Grund der vorlie-
genden Planung der Lärmschutzwand hat sich ergeben, dass der gewidmete Grüngürtel-Im-
missionsschutz zu verbreitern ist. Die erforderliche Umwidmung betrifft einen zwischen 2,4 m 
und 6,9 m breiten Streifen an der südlichen Grundstücksgrenze des Gst. Nr. 1073/2, KG 
Waidhofen an der Thaya, bzw. an der Widmungsgrenze zwischen BB-A2 und Ggü-Immissi-
onsschutz. Die Baulandfläche wird durch die vorgesehene Maßnahme um etwa 73 m2 redu-
ziert. 

Seitens der Emrich Consulting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5 liegt eine 
Bestätigung gemäß §25a Abs. 1 NÖ ROG 2014 vom 14.07.2022 vor, wonach die geplante 
Änderung (1 Änderungsfall) so geringfügig ist, dass von vornherein die Durchführung einer 
strategischen Umweltprüfung entfallen kann. 

Somit kann die 21. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 2000 in einem be-
schleunigten Verfahren durchgeführt werden. 

Der Entwurf über die 21. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms vom Büro Em-
rich Consulting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5, wurde in der Zeit vom 
15.07.2022 bis 26.08.2022 zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Innerhalb der Auflagefrist wurden keine Stellungnahmen zum Entwurf des Flächenwid-
mungsplanes abgegeben. 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Über den gegenständlichen Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 
24.08.2022 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird das örtliche Raumordnungsprogramm 2000 entsprechend der Genehmigungspläne, 
zur 21.Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramm Waidhofen an der Thaya, des Büros 
Emrich Consulting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5, vom 29.08.2022, abge-
ändert und folgende Verordnung erlassen: 

„VERORDNUNG 

 
zur 21. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms 

 

§ 1 Flächenwidmungsplan 

Aufgrund des §25 Abs. (1) lit 2 und lit 5 des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes 
2014 i.d.g.F. wird hiermit der Flächenwidmungsplan für die Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, in der Fassung des Gemeinderatsbeschlusses vom 1. September 2021 (19. Änderung 
des ÖROP) dahingehend abgeändert, dass für die in der zugehörigen Plandarstellung kreuz-
weise rot durchgestrichenen Widmungen bzw. Nutzungen, welche hiermit außer Kraft gesetzt 
werden, die durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten neuen Widmungen bzw. 
Nutzungen festgelegt werden. 

 

§ 2 Allgemeine Einsichtnahme 

Die in § 1 und § 3 angeführten und von Dipl.-Ing. Hans Emrich, Ingenieurkonsulent für Raum-
planung und Raumordnung verfasste Plandarstellungen, welche mit dem Hinweis auf diese 
Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemei-
nen Einsichtnahme auf. 

 

§ 3 Schlussbestimmung 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem, auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.“ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Sportsubvention – Sportunion Rope Skipping Verein Groß-Siegharts 
 
SACHVERHALT: 
Von Fr. DI Tina Kretschmer, Sportunion Rope Skipping Verein Groß-Siegharts, 3812 Groß-
Siegharts, Raabserstraße 42 liegt ein Email vom 27.07.2022 auf, welches an Hr. Bürgermeis-
ter Josef Ramharter gesandt wurde. In diesem Schreiben lautet es wie folgt: 
 

„Lieber Josef! 
 
Ich weiß nicht recht, was ich in einen Brief um Unterstützung schreiben soll. Ich weiß auch 
nicht, welchen Betrag ich da hineinschreiben soll. Für einen Auftritt bekommen wir normaler-
weise zwischen 300 und 400 €. Ich finde das dem Verein gegenüber fair, weil wir als Verein 
sehr viel Arbeit und auch Geld hineinstecken müssen, damit wir so einen Auftritt abliefern 
können. Natürlich müssen wir keine internationalen Trainingscamps veranstalten, wo wir uns 
Trainer aus Belgien, Deutschland, Ungarn, Portugal, Italien etc. holen. Wir müssen auch an 
keinen internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Dann sieht das Ganze aber auch nicht so 
aus, wie es jetzt aussieht, weil genau dieses Engagement macht den Unterschied, ob sich 
ein Verein weiterentwickelt oder jahrelang auf der Stelle tritt und damit dann auch für Breiten-
sportler weniger attraktiv ist. 
 
Die letzten (Corona)jahre haben uns viel abverlangt. Die Waidhofner Gruppe ist von 24 auf 6 
Kinder geschrumpft. Die Groß-Sieghartser Gruppe von 30 auf 10. In Waidhofen war es be-
sonders krass. Auch als alle anderen Turnsäle schon lang wieder verfügbar waren, durften 
wir in Waidhofen noch immer nicht in den Turnsaal. Ich habe trotzdem bei Wind und Wetter 
jeden Donnerstag (großteils kostenlos) Einheiten angeboten. Mal war es so heiß, dass die 
Eltern ihre Kinder nicht auf den Lehrerparkplatz der NMS brachten, mal war es so kalt, dass 
wir ohne Unterbrechung springen mussten, um nicht zu erfrieren. Viele Eltern brachten ihre 
Kinder unter diesen Umständen nicht mehr. Einige wenige haben durchgehalten. In der Zeit, 
wo nicht einmal der Parkplatz erlaubt war, habe ich Trainingseinheiten online angeboten 
(ebenfalls kostenlos). Auch das war aber für viele keine Option (zu schlechtes Netz, keine 
Freunde neben dir, die dich motivieren). Dieses Schuljahr haben wir im Herbst zwar gestartet, 
aber mit sehr wenigen Kindern, vielen waren die Auflagen auch zu kompliziert. Erst seit 
März/April gibt es nun auch wieder Zulauf (wir sind aktuell wieder 18, Beiträge kamen da 
kaum mehr rein, weil das Sommersemester schon fast vorbei war, als diese Kinder schnup-
pern kamen). Für die Zeit davor muss der Turnsaal natürlich für die wenigen verbliebenen 
Kinder auch bezahlt werden. Trotz aller Widrigkeiten haben zwei Kinder der Waidhofner 
Gruppe inzwischen auch am Wettkampfspringen Gefallen gefunden. Eine davon hat den 
Nachwuchsbewerb im Frühling in Salzburg sogar gewonnen. Beide hatten eine Freistellung 
des Bundesministeriums für Spitzensportler und durften während der Sperre in Groß-Sieg-
harts in der NMS trainieren. 
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Das Schrumpfen der Gruppen hat natürlich finanzielle Auswirkungen. Die Turnsaalkosten 
gehen sich kaum aus. Die Trainerkosten gehen sich kaum aus. Auch wenn ich teilweise auf 
Honorare verzichtete, war oder ist alles megaknapp. 2021 haben wir trotzdem die (virtuellen) 
World Championships beschickt (Startgelder). Jetzt gerade sind vier unserer SpringerInnen 
in Bratislava bei den European Championships (Startgelder + Unterbringung). Wir wollen na-
türlich Kindern/Jugendlichen unseres Vereins, die eine Qualifikation schaffen, eine Teilnahme 
nicht verwehren. Und man darf auch nicht vergessen, dass gerade diese SpringerInnen viele 
neue Impulse mit nach Hause bringen und den anderen als Vorbild dienen. Im moment bin 
ich gerade in den Vorbereitungen für unser Sommercamp, auch ein Impulsgeber. 
 
Wenn es hier bei solchen Veranstaltungen wie 100 jahre NÖ nicht nur auf Papier zu lesen 
gäbe, dass Vereine so wichtig sind und vor den Vorhang sollen und gewürdigt werden sollen, 
etc., sondern auch ein bisschen Geld in die Hand genommen würde, mit dem sich eine kleine 
Gage ausgeht, fände ich das nur gerecht. Dann müssten wir nicht um Unterstützung betteln. 
 
In Waidhofen sind wir schon bei einer Veranstaltung in der Basilika, beim Warming up day, 
beim Woman´s Run und jetzt bei der 100 Jahr Feier aufgetreten - jedesmal „selbstverständ-
lich" kostenlos… (bei der 750 Jahr Feier wurde die Veranstaltung kurz vor unserem Auftritt 
abgebrochen, vorbereitet hatten wir uns natürlich auch dafür). 
 
Ich weiß nicht, ob du mit meinen Zeilen etwas anfangen kannst. Rechnungen für den Turnsaal 
kann ich natürlich vorlegen, auch teilweise Honorare für Einheiten. Viele Einheiten fanden 
aber, wie bereits beschrieben, ohne Bezahlung statt, weil gar kein Geld da war, also gibt´s 
auch keine Honorare. Eine Abrechnung/Aufstellung in diesem Sinne, ist also gar nicht mög-
lich. 
 
Aber vielleicht ist die Bereicherung bei diversen Veranstaltungen durch unseren Verein, der 
nun schon mehr als 10 Jahre auch in Waidhofen aktiv ist, der Stadt Waidhofen eine kleine 
Unterstützung wert. 
 
Liebe Grüße tina 
 
di tina kretschmer 
raabserstraße 42 
3812 groß-siegharts 
0664/5641977“ 
 
 
Der Verein aus Groß-Siegharts nutzt unter anderem den Turnsaal der Mittelschule Waidhofen 
an der Thaya für die Trainingseinheiten. Die Mietkosten belaufen sich hier wie folgt: 
 
2016/2017 € 408,00 (€ 8,00 pro Stunde) 
2017/2018 € 360,00 (€ 8,00 pro Stunde) 
2018/2019 € 480,00 (€ 10,00 pro Stunde) 
2019/2020 € 390,00 (€ 10,00 pro Stunde) 
2020/2021 €   30,00 (€ 10,00 pro Stunde) 
2021/2022 € 459,00 (€ 12,00 pro Stunde) 
 
Auf Nachfrage bei Fr. DI Tina Kretschmer (Vereinsobfrau), betreffend der Vereinsmitglieder 
aus der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, wurde uns folgende TeilnehmerInnenzahl 
bekannt gegeben: 
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 Wintersemester 2021:    5 WaidhofnerInnen 

 Sommersemester 2022: 12 WaidhofnerInnen 
 
Lt. Fr. DI Kretschmer ist die Gesamtzahl an TeilnehmerInnen durch Corona eingebrochen 
und erholt sich nun wieder langsam, wie vor Corona (24-27 TeilnehmerInnen). 
 
 
Haushaltsdaten: 
1.NVA 2022: Haushaltsstelle 1/2690-7570 (Sportförderungen, Subventionen) EUR 
40.000,00 
gebucht bis: 01.08.2022 EUR 33.133,12 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 07.12.2021, Punkt 2 der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2022 mit 20 % zu sperren. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden Betriebskos-
ten. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Dorferneuerung in der Sitzung vom 11.08.2022 beraten 
 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben: 
 
Haushaltsstelle 1/2690-7570 (Sportförderungen, Subventionen) 

und 
 
der Sportunion Rope Skipping Verein Groß-Siegharts, 3812 Groß-Siegharts, Raabser-
straße 42 wird zur Unterstützung der Mietkosten für den Turnsaal der Mittelschule Waid-
hofen an der Thaya eine einmalige Subvention in Höhe 
 

EUR 150,00 
 
gewährt 
 

und 
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da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadt-
gemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Straßenbauprojekte Siedlungsstraßen Altwaidhofen und Hollenbach – Vergabe der 
Erd- und Baumeisterarbeiten 

SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.02.2022, Punkt 13b der Tagesordnung, die Zivil-
technikerleistungen für Straßenbauten in den Katastralgemeinden an das Büro Schnei-
der Consult Ziviltechniker GmbH, 3500 Krems/Donau, Rechte Kremszeile 62a/1 vergeben. 

Die projektierten Maßnahmen umfassen im Wesentlichen: 

Straßenprojekt Altwaidhofen: 

 Die Herstellung der rund 130,0 m langen Siedlungsstraße. 

 Das Versetzen von Tiefbord- bzw. Hochbordsteinen. 

 Die Errichtung eines Parkstreifens mittels Schotterrasen. 

Straßenprojekt Hollenbach: 

 Die Herstellung der rund 120,0 m langen Siedlungsstraße. 

 Die Errichtung eines Gehsteiges inkl. Versetzen von Hochbord- bzw. Schrägbordsteinen. 

 Im Zuge der Straßenerrichtung sind entwässerungstechnische Maßnahmen in Form von 
Einlaufschächten, einer Drainage und einer Versitzmulde vorgesehen. 

Die Leistungen wurden für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 15.07.2022 im 
offenen Verfahren (Unterschwellenbereich) gemäß BVergG 2018 i.d.g.F. (Bauleistungen) 
ausgeschrieben, wobei Alternativangebote sowie Abänderungsangebote und Teilangebote 
nicht zugelassen wurden. 

Der Zuschlag erfolgt nach dem Billigstbieterprinzip. 

Die Angebotsabgabe und Angebotseröffnung fand am 05.08.2022 im Büro Schneider Consult 
statt. 

Es haben fünf Baufirmen ihr Angebot zeitgerecht abgegeben.  
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Danach erfolgte die Prüfung der Eignung der Bieter gemäß § 81 - 86 

• Befugnis (§81 BVergG) 
• Allgemeine berufliche Zuverlässigkeit (§82 BVergG) 
• Besondere berufliche Zuverlässigkeit (§83 BVergG) 
• Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (§84 BVergG) 
• Technische Leistungsfähigkeit (§85 BVergG) 

Nach Prüfung aller Angebote ergibt sich nachstehende Reihung: 

RF Bieter 
Angebot 

netto 
Angebot 

brutto  

1. Leithäusl Gesellschaft m.b.H. 227.316,23 272.779,48 0,0% 

2. Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH 231.216,06 277.459,27 1,72% 

3. STRABAG AG 242.193,97 290.632,76 6,54% 

4. Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. 257.652,71 309.183,25 13,35% 

5. Kontinentale Baugesellschaft m.b.H. 258.868,35 310.642,02 13,88% 

 

„Vergabevorschlag der Schneider Consult Ziviltechniker GmbH: 

Entsprechend den Bestimmungen des § 142 des Bundesvergabegesetzes 2018 i.d.g.F, so-
wie unter Berücksichtigung und Wertung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkte, wird vorgeschlagen, die Erd- und Straßenbauarbeiten 

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
Errichtung einer Siedlungsstraße in Altwaidhofen und Hollenbach 

an den Billigstbieter für alle Baumaßnahmen 

Bieter: 
Leithäusl Gesellschaft m.b.H. 

Hauptstraße 72 
3800 Göpfritz/Wild 

zu den Bedingungen und Einheitspreisen des Angebotes vom 5. August 2022 mit einer Ge-
samtauftragssumme von netto 227.316,23 EUR zu vergeben.“ 

Somit endet das Angebot vom 05.08.2022 der Firma Leithäusl Gesellschaft m.b.H., 3800 
Göpfritz/Wild, Hauptstraße 72 mit einem zivilrechtlichen und budgetwirksamen Gesamtpreis 
von EUR 272.779,48 incl. USt. 

Haushaltsdaten: 
VA 2022: Haushaltsstelle 5/612000-002000 (Gemeindestraßen, Straßenbauten allgemein 
(Sammelvorhaben)) EUR 850.000,00 
gebucht bis: 12.08.2022 EUR 5.799,18 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 23.200,00 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, öffentliche Beleuchtung und Umwelt in der Sit-
zung vom 18.08.2022 beraten. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Erd- und Baumeisterarbeiten für 
Straßenbauprojekte der Siedlungsstraßen Altwaidhofen und Hollenbach an Firma Leit-
häusl Gesellschaft m.b.H., 3800 Göpfritz/Wild, Hauptstraße 72 aufgrund und zu den Bedin-
gungen des Angebotes vom 05.08.2022, in der Höhe von 

EUR 272.779,48 

incl. USt.  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Stadterneuerung XL Waidhofen an der Thaya – Leitbild 

SACHVERHALT: 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist mit all ihren Katastralgemeinden Teil der 
Aktion NÖ Stadterneuerung XL (STERN XL). Ziel dabei ist es, Förderprojekte miteinander zu 
erarbeiten und umzusetzen. Auf Basis der Umfrage zur Stadterneuerung XL Waidhofen an 
der Thaya wurde in Zusammenarbeit mit der NÖ.Regional.GmbH das Leitbild „Stadterneue-
rungskonzept zur Landesaktion NÖ Stadterneuerung XL“ erarbeitet. 
 
Alle noch näher zu definierenden Projekte, die dann im Zusammenhang mit der Stadterneu-
erung XL umgesetzt werden, müssen mit diesem Leitbild vereinbar sein. 

Am 23.08.2022 erfolgte im Rahmen eines Zoom-Meetings der Projektbeteiligten die Endab-
stimmung des Leitbilds, bei dem noch geringfügige Änderungen aufgezeigt und durch die 
NÖ.Regional.GmbH erfasst wurden. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Am 24.08.2022 wurde von Frau Dipl.Ing. Theresa Gerstorfer von der NÖ Regional GmbH 
das vorliegende Leitbild „Stadterneuerungskonzept zur Landesaktion NÖ Stadterneuerung 
XL – Waidhofen an der Thaya“ mit den eingearbeiteten Änderung per E-Mail an die Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya übermittelt. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Stadterneuerung und Tou-
rismus in der Sitzung vom 11.08.2022 berichtet. 

Über den gegenständlichen Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 
24.08.2022 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des StR Herbert HÖPFL an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird das nachfolgende Leitbild „Stadterneuerungskonzept zur Landesaktion NÖ Stadter-
neuerung XL – Waidhofen an der Thaya“ erstellt von der NÖ.Regional.GmbH Hauptregion 
Waldviertel angenommen:  
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subvention für die Außensanierung der Evangelischen Kirche 

SACHVERHALT: 
Der Ausschuss-Vorsitzende StR Herbert HÖPFL berichtete bereits über den oben genannten 
Tagesordnungspunkt in der Ausschusssitzung vom 02.06.2022. Die Gesamtkosten für dieses 
Projekt betragen EUR 20.000,00. Der Vorschlag für die Subvention liegt zwischen 10% - 15%, 
also zwischen EUR 2.000,00 und EUR 3.000,00. 

Diesbezüglich liegt ein Subventionsansuchen der Pfarrerin Mag. Dace Dislere-Musta, Evan-
gelische Pfarrgemeinde A. und H.B. Gmünd Waidhofen a.d. Thaya, Bahnhofstraße 36, 3950 
Gmünd vom 11.08.2022 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 11. 
August 2022) vor. Darin heißt es: 

„Sehr geehrter herr Bürgermeister Josef Ramharter, 

hiermit bitte ich um eine Subvention in Höhe von 3.000,00 € für die Sanierungsmaßnahmen 
des Außenbereiches der evangelischen Kirche der Frohen Botschaft in Waidhofen an der 
Thaya. 
 

Mit freundlichen Grüßen,  
 
Pfr. Mag. Dace Dislere - Musta 
 
Evangelische Pfarrgemeinde A. und H. B. Gmünd Waidhofen a.d. Thaya 
Bahnhofstraße 36 
3950 Gmünd 
www.evang-gmuend-waidhofen.at 
Handy: 0699 18877 348“ 

Zusätzlich langte am 17.08.2022 ein E-Mail von Frau Dr. Irmgard Widmann über den aktuel-
len Stand der Sanierungsarbeiten bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ein. Darin 
heißt es: 

„Sehr geehrter Herr Stadtrat Höpfl, sehr geehrte Frau Windtner, 

die Sanierungsarbeiten bei der Evangelischen Kirche sind schon sehr weit fortgeschritten. 

Die Maurer- und Spenglerarbeiten sind abgeschlossen. Die Spenglerrechnung in Höhe von 
7.648,38 € (Kostenvoranschlag 9.849,60 €) wurde bereits beglichen, die Maurerrechnung 
beträgt 4.846,93 €. 
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KV für die Maurerarbeiten beläuft sich auf 6.210,83 €. 

Ausständig ist noch die Granitabdeckung der Sitzbank. Herr Mahringer ist noch nicht dazu-
gekommen, die Schablone anzufertigen. Aber in 3-4 Wochen sollte auch die Granitplatte 
montiert sein. 

Der KV für die Granitplatte beträgt 3.505,74 €. 

Mit freundlichen Grüßen 

Irmgard Widmann“ 

 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2022: Haushaltsstelle 1/3900-6150 (Kirchliche Angelegenheiten, Aufwendungen für 
Kirchen und Kapellen) EUR 11.000,00 
gebucht bis: 29.07.2022 EUR 775,62 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Stadterneuerung und Tou-
rismus in der Sitzung vom 11.08.2022 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der Evangelischen Pfarrgemeinde A. und H.B. Gmünd Waidhofen a.d. Thaya, 
Bahnhofstraße 36, 3950 Gmünd für die Sanierung des Außenbereiches der evangelischen 
Kirche der Frohen Botschaft eine Subvention in der Höhe von  

EUR 3.000,00 

gewährt 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

37087



Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen.  

Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Kapelle Jasnitz - Kostenersatz für die Fenstersanierung 

SACHVERHALT: 
Der Bau der Kapelle in Jasnitz wurde im Jahr 1841 beendet. Aus dieser Zeit stammen noch 
die vier, aus Lärchenholz gefertigten Fenster, welche längst einer Generalsanierung bedurf-
ten. Diese wurden durch Herrn Mag. Bernhard Jäger im Zeitraum von November 2021 bis 
Juli 2022 restauriert (nähere Informationen in der Beilage). 

Diesbezüglich liegt ein Ansuchen um Kostenersatz von Herrn Mag. Bernhard Jäger, 3830 
Waidhofen vom 06.08.2022 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 
11. August 2022) vor. Darin heißt es: 

„Bernhard Jäger 
Johann Haberl-Straße 1 /2/3 
3830 Waidhofen an der Thaya 

Waidhofen an der Thaya, am 6. August 2022 

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
Z. H. von Herrn Kulturstadtrat 
Herbert Höpfl 
Hauptplatz 1 
3830 Waidhofen an der Thaya 

Betreff: Kostenersatz für Sanierung der Fenster in der Jasnitzer Kapelle 

Sehr geehrter Herr Kulturstadtrat Höpfl, lieber Herbert, 

Für die Sanierung der Fenster in der Jasnitzer Kapelle, die ich in Kooperation mit Ortsvor-
steher Franz Wieczorek in den vergangenen Monate in Eigenregie durchgeführt habe, er-
laube ich mir den Betrag für 

a) Materialkosten von  € 395,50.- . 
b) Einglasung der Fensterflügel  € 300.00 * 
Gesamt:  € 695.50 
in Rechnung zu stellen. 

Anmerkung: 

 * Die Einglasung der Fensterflügel übernahm Herr Christian Wühl. Der zeitliche Auf-
wand dafür belief sich auf 15 Stunden. Die entstandenen Kosten dafür von € 300.- 
Euro habe ich vorläufig übernommen. 
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 Rechnungen in der Höhe von Euro 395,50 liegen bei. 
 

 Das für die vier, neu anzufertigenden Flügel notwendige Lärchenholz stelle ich kos-
tenlos zur Verfügung. 
 

 Mein persönlicher Arbeitsaufwand, den ich nicht verrechne, belief sich insgesamt auf 
etwa 155 Stunden. Die Flügel wurden in meiner Werkstatt von November 2021 bis 
April 2022 restauriert, die Fensterstücke vor Ort in den ersten drei Juliwochen 2022. 

Mit der höflichen Bitte um Überweisung des oben angeführten Betrags auf mein Konto mit 
IBAN: AT33 3290 4000 0002 2517, RAIBA Waidhofen 

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Bernhard Jäger“ 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2022: Haushaltsstelle 1/3900-6150 (Kirchliche Angelegenheiten, Aufwendungen für 
Kirchen und Kapellen) EUR 11.000,00 
gebucht bis: 29.07.2022 EUR 775,62 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.000,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Stadterneuerung und Tou-
rismus in der Sitzung vom 11.08.2022 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es werden die Kosten für die Sanierung der Fenster in der Kapelle Jasnitz in der Höhe 
von  

EUR 695,50 

ersetzt und Herrn Mag. Bernhard Jäger auf das angegebene Konto überwiesen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

25. Herbstrallye am 5. November 2022 – Zustimmungserklärung für die Streckenbenüt-
zung im Gemeindegebiet 

SACHVERHALT: 
Die Rallye Gemeinschaft Waldviertel, 3830 Waidhofen an der Thaya, Buchbach 38, veran-
staltet am 5. November 2022 die 25. Herbstrallye. Wie bei den vorangegangenen Herbstral-
lye-Veranstaltungen 2018, 2019 und 2021 sollen am Samstag den 5. November 2022 Teile 
der Sonderprüfungen „Brunn – Pfaffenschlag“ auf Güterwegen im Gemeindegebiet der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya, Ortsteil Dimling geführt werden. Die Sonderprüfungen 1 
und 3 (kurz: SP 1/3) werden vormittags sowie 5 und 7 (kurz: SP 5/7) nachmittags abgehalten. 
Am Tag vor der Rallye findet die Streckenbesichtigung für alle Teilnehmer statt. 

Anfang Juli 2022 wurde das Bauamt vom Vertreter des Veranstalters, Herrn Roman Mühl-
berger, informiert, dass Anfang November 2022 die 25. Herbstrallye veranstaltet werden soll. 
Auf Nachfrage seitens des Bauamtes zu noch offenen Fragen langte am 15.08.2022 folgen-
des Mail von Herrn Mühlberger ein: 

„Servus Gerhard! 

Veranstalter ist wieder Rallye Gemeinschaft Waldviertel, Buchbach 38 
Titel ist 25. Herbstrallye 
Freitag ist Streckenbesichtigung und Samstag am Vormittag oder Nachmittag wird diese 
dann 2 x befahren. 
Die Streckenführung ist wie die letzten Jahre im Anhang der Streckenplan vom Vorjahr. Bleibt 
alles so wie es ist 
Die SP ist wenn Vormittag gefahren Brunn-Pfaffenschlag SP1/3 und wenn Nachmittag be-
fahren dann 5/7. 
Wiederherstellung nach der Rallye wird wieder Brinnich übernehmen dazu rufe ich ihn noch-
mal an und schreib dir kurz ob das wieder so passt! 

Danke im voraus 

LG“ 

Beschreibung der Streckenführung: 

Die beiden Sonderprüfungen führen vom Gemeindegebiet Waidhofen-Land, KG Brunn, kom-
mend über die Güterweg-Grundstücke Nr. 1473/1, 2645, 2643 und 2617/2 (alle öffentliches 
Gut der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, KG 21194 Waidhofen an der Thaya) südlich 
des Ortsteils Dimling in Richtung der KG Sarning wieder auf Gemeindegebiet von Waidhofen-
Land. Der Streckenabschnitt weist eine Länge von ca. 640 m auf und setzt sich aus ca. 570 m 
Schotter- und ca. 70 m Asphaltweg zusammen. Sowohl bei den Sonderprüfungen SP 1 und 
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3 als auch bei der Sonderprüfungen SP 5 und 7 wird dieser Streckenabschnitt wie bei einem 
Rundkurs jeweils zweimal befahren. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Am 31.08.2022, teilte der Vertreter des Veranstalters, Herrn Roman Mühlberger, per Mail 
folgendes mit: 

„Servus Gerhard! 

Wie telefonisch besprochen findet die Rallye jetzt am 29.10.2022 statt. Im Anhang der Zeit 
und Streckenplan! Mit Brinnich habe ich auch schon gesprochen und er stellt den Weg wieder 
her!  

Danke im voraus 

LG Roman“ 

Der Streckenabschnitt wird am 29.10.2022 von 07.05 bis 12.30 Uhr gesperrt und nur bei 
den Sonderprüfungen SP 1 und 3 befahren.  

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die Zustimmung zur Benützung von Gemeindewegen bzw. –straßen im Ortsteil 
Dimling, Gst.Nr. 2645, 2643 und 2617/2 der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die 
als Sonderprüfungsstrecken SP 1, 3, 5 und 7 für die 25. Herbstrallye am 5. November 2022 
dienen, laut den Bedingungen der nachstehend angeführten Zustimmungserklärung erteilt. 
Nach der Veranstaltung sind alle verursachten Schäden von einer Fachfirma straßenbaumä-
ßig zu beheben. Aus dieser Veranstaltung dürfen der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya keine Kosten entstehen. 

Zustimmungserklärung: 

„Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya erklärt sich als Straßenerhalter bzw. Verfü-
gungsberechtigter unter nachstehend angeführten Bedingungen damit einverstanden, dass 
der Antragsteller 

Rallye Gemeinschaft Waldviertel, 3830 Waidhofen an der Thaya, Buchbach 38, 

die in unserem Zuständigkeitsbereich befindlichen Güterwege im Rahmen der 

„25. Herbstrallye am 5. November 2022“ als Sonderprüfung SP 5 und 7 

befahren darf, und dass diese Wege für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden: 
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 Der Antragsteller und Veranstalter „Rallye Gemeinschaft Waldviertel, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, Buchbach 38“, schließt für die Veranstaltung eine Veranstaltungshaftpflichtver-
sicherung mit einem ausreichenden Deckungsumfang ab. 

 Vermögensschäden werden im Rahmen der Deckung der Veranstaltungsversicherung des 
Veranstalters bzw. der Haftpflichtversicherung der Teilnehmer abgedeckt. 

 Für eventuell entstandene Weg-, Bankett- oder Flurschäden im Bereich der Strecken, die 
für die „25. Herbstrallye am 5. November 2022“ befahren werden, übernimmt der Veran-
stalter die Haftung.  

 Der Wegabschnitt wird begangen und die tatsächlich entstandenen Schäden durch die 
Firma Brinnich saniert, ohne dass dafür Kosten für die Stadtgemeinde als Wegerhalterin 
entstehen. Die Arbeiten sollen je nach Witterung, jedoch nicht in einer Frostperiode und 
nach Abtrocknen der geschotterten Wege, begonnen werden. 

 Die Kosten für die Wiederherstellung entstandener Schäden an den Güterwegen im Be-
reich der Rennstrecke werden zur Gänze vom Veranstalter übernommen.  

 Es sind Maßnahmen zu setzen, dass vor oder nach dem Renntag die Strecken nicht ral-
lyemäßig befahren werden! Vom Veranstalter wird bei der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya angesucht, die Streckenteile der SP 5 und 7 am Veranstaltungstag vor bzw. 
nach der Veranstaltung mittels Verkehrszeichen „Allgemeines Fahrverbot“ und dem Zusatz 
“Ausgenommen für Anrainer“ zu sperren. Die Aufstellung und der Abbau der entsprechen-
den Verkehrszeichen, Hinweistafeln und Absperreinrichtungen erfolgt durch den Veran-
stalter. 

 Die Teilnehmer fahren mit handelsüblichen Sommer- bzw. Winterreifen OHNE SPIKES.“ 

 

 

GEGENANTRAG des StR LR Gottfried WALDHÄUSL: 

Es wird die Zustimmung zur Benützung von Gemeindewegen bzw. –straßen im Ortsteil 
Dimling, Gst.Nr. 2645, 2643 und 2617/2 der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die 
als Sonderprüfungsstrecken SP 1 und 3 für die 25. Herbstrallye am 29. Oktober 2022 die-
nen, laut den Bedingungen der nachstehend angeführten Zustimmungserklärung erteilt. Nach 
der Veranstaltung sind alle verursachten Schäden von einer Fachfirma straßenbaumäßig zu 
beheben. Aus dieser Veranstaltung dürfen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Kosten entstehen. 

Zustimmungserklärung: 

„Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya erklärt sich als Straßenerhalter bzw. Verfü-
gungsberechtigter unter nachstehend angeführten Bedingungen damit einverstanden, dass 
der Antragsteller 

Rallye Gemeinschaft Waldviertel, 3830 Waidhofen an der Thaya, Buchbach 38, 

die in unserem Zuständigkeitsbereich befindlichen Güterwege im Rahmen der 

„25. Herbstrallye am 29. Oktober 2022“ 
als Sonderprüfung SP 1 und 3 

befahren darf, und dass diese Wege für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden: 
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 Der Antragsteller und Veranstalter „Rallye Gemeinschaft Waldviertel, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, Buchbach 38“, schließt für die Veranstaltung eine Veranstaltungshaftpflichtver-
sicherung mit einem ausreichenden Deckungsumfang ab. 

 Vermögensschäden werden im Rahmen der Deckung der Veranstaltungsversicherung des 
Veranstalters bzw. der Haftpflichtversicherung der Teilnehmer abgedeckt. 

 Für eventuell entstandene Weg-, Bankett- oder Flurschäden im Bereich der Strecken, die 
für die „25. Herbstrallye am 29. Oktober 2022“ befahren werden, übernimmt der Veran-
stalter die Haftung.  

 Der Wegabschnitt wird begangen und die tatsächlich entstandenen Schäden durch die 
Firma Brinnich saniert, ohne dass dafür Kosten für die Stadtgemeinde als Wegerhalterin 
entstehen. Die Arbeiten sollen je nach Witterung, jedoch nicht in einer Frostperiode und 
nach Abtrocknen der geschotterten Wege, begonnen werden. 

 Die Kosten für die Wiederherstellung entstandener Schäden an den Güterwegen im Be-
reich der Rennstrecke werden zur Gänze vom Veranstalter übernommen.  

 Es sind Maßnahmen zu setzen, dass vor oder nach dem Renntag die Strecken nicht ral-
lyemäßig befahren werden! Vom Veranstalter wird bei der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya angesucht, die Streckenteile der SP 1 und 3 am Veranstaltungstag vor bzw. 
nach der Veranstaltung mittels Verkehrszeichen „Allgemeines Fahrverbot“ und dem Zusatz 
“Ausgenommen für Anrainer“ zu sperren. Die Aufstellung und der Abbau der entsprechen-
den Verkehrszeichen, Hinweistafeln und Absperreinrichtungen erfolgt durch den Veran-
stalter. 

 Die Teilnehmer fahren mit handelsüblichen Sommer- bzw. Winterreifen OHNE SPIKES.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES 
StR LR Gottfried WALDHÄUSL: 
 
Der Gegenantrag wird einstimmig angenommen. 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ANTRAG DES STADTRATES: 
 

Für den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 
 

Gegen den Antrag stimmen 25 Mitglieder des Gemeinderates (alle 11 anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle 6 anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle 6 anwesenden Mitglieder der GRÜNE 
und alle 2 anwesenden Mitglieder der SPÖ) 
 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 
 

Somit wird der Antrag des Stadtrates abgelehnt und der Gegenantrag des StR LR Gott-
fried WALDHÄUSL angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

FF Matzles, Seifenkistenrennen am 10.09.2022 – Zustimmung zur Streckenbenützung 
eines Feldweg-Teilabschnitts in der KG Matzles, Gst. Nr. 667, öffentliches Gut 

SACHVERHALT: 
Die Freiwillige Feuerwehr Matzles (kurz: FF Matzles) plant am Samstag den 10.09.2022 ein 
Seifenkistenrennen auf einem Teilabschnitt des asphaltierten Feldweges „Matzles - Hollen-
bach“, Gst. Nr. 667, öffentliches Gut der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, zu veran-
stalten. Dafür wurde Mitte Juli 2022 um Streckenbenützung lt. beigefügtem Plan angesucht. 

Nach telefonischer Nachfrage über die Organisation und den Ablauf des Seifenkistenrennens 
beim Kommandanten der FF Matzles, Herrn Ing. Gregor Strohmayer, wurde am 17.08.2022 
nachstehendes Mail übermittelt: 

„Servus Gerhard, 

wir veranstalten am 10.09. ab 14:00 Uhr ein Seifenkisten- und Bobbycarrennen in Matzles 
hintaus. 

Gefahren wird in drei Kategorien: 

 Seifenkisten allgemein 

 Bobbycar allgemein 

 Kinderwertung (verkürzte Strecke, Kinder 6-12 Jahre) 

Es wird am asphaltierten Feldweg von der Höhe Matzles Richtung Hollenbacher Bach gefah-
ren. 

An den Kurven werden als Ausfahrschutz Strohpinkel aufgestellt. 

Ebenfalls werden Schikanen aus Strohpinkel an den geraden Teilstücken verlegt um die Ge-
schwindigkeit zu drosseln. 

Ziel ist vor dem Bach, der Bach wird mit Absperrgitter abgesperrt. 

Die Veranstaltung und der Parkplatz befindet sich in der Holzwiese auf Privatgrund von Herrn 
Appel Johann, Matzles 2. 

Die Zufahrt für die Gäste und Teilnehmer erfolgt Richtung Hollenbach, dann bei der Lind 
abbiegen und immer geradeaus Richtung Veranstaltung. 

Die Abfahrt dann weiter Richtung Hollenbach. 

Das ganze wird als Einbahnsystem ausgeführt und durch uns beschildert. 
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Eine Betriebsstättengenehmigung wurde durch Baumeister Franz Hofstätter erteilt. 

Ein rettungstechnisches Konzept liegt vom Riten Kreuz vor, welches dieses auch umsetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ing. Gregor Strohmayer“ 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der FF Matzles die Zustimmung zur Streckenbenützung eines Feldweg-Teilab-
schnitts in der KG Matzles, Gst. Nr. 667, öffentliches Gut für das Seifenkistenrennen am 
10.09.2022, laut den Bedingungen der nachstehend angeführten Zustimmungserklärung er-
teilt. Nach der Veranstaltung sind alle Verunreinigungen von der FF Matzles zu entfernen. 
Aus dieser Veranstaltung dürfen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine Kosten 
entstehen. 

Zustimmungserklärung: 

„Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya erklärt sich als Straßenerhalter bzw. Verfü-
gungsberechtigter unter nachstehend angeführten Bedingungen damit einverstanden, dass 
der Antragsteller und Veranstalter 

FF Matzles, 3830 Waidhofen an der Thaya, Matzles 50, 

den Teilabschnitt des asphaltierten Feldweges „Matzles - Hollenbach“, Gst. Nr. 667, öffentli-
ches Gut der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya im Rahmen des 

„Seifenkistenrennens am 10.09.2022“  

benützen darf, und dass der Feldweg für den öffentlichen Verkehr für den Zeitraum der Ver-
anstaltung gesperrt wird: 

 Der Antragsteller und Veranstalter „FF Matzles, 3830 Waidhofen an der Thaya, Matz-
les 50“, schließt für die Veranstaltung eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung mit ei-
nem ausreichenden Deckungsumfang ab. 

 Vermögensschäden werden im Rahmen der Deckung der Veranstaltungsversicherung des 
Veranstalters bzw. der Haftpflichtversicherung der Teilnehmer abgedeckt. 

 Für eventuell entstandene Weg-, Bankett- oder Flurschäden sowie Verunreinigungen im 
Bereich der Strecke, die für das „Seifenkistenrennens am 10.09.2022“ benützt wird, über-
nimmt der Veranstalter die Haftung.  

 Die Kosten für die Wiederherstellung entstandener Schäden am Feldweg im Bereich des 
Seifenkistenrennens werden zur Gänze vom Veranstalter übernommen.  
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 Die Verkehrsregelungen für die Zu- und Abfahrt der Besucher und Teilnehmer der Veran-
staltung durch den Veranstalter. 

 Die ausreichende Bereitstellung von Abstellflächen für die KFZ und geordnete Zuweisung 
der Parkplätze erfolgt durch den Veranstalter. 

 Die Aufstellung und der Abbau der entsprechenden Verkehrszeichen, Hinweistafeln und 
Absperreinrichtungen erfolgt durch den Veranstalter.“ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 
a) Mieteisbahn beim Einkaufszentrum Thayapark 

SACHVERHALT: 
Der Wunsch zur Errichtung eines Eislaufplatzes in Waidhofen an der Thaya wurde mittels 
einer Unterschriftenliste, unterfertigt von ca. 1.200 Personen aus dem Bezirk, an Herrn Bür-
germeister herangetragen. Dieser sagte zu, sich der Sache anzunehmen und die Möglichkeit 
der Umsetzung zu prüfen. 

Es wurde eine entsprechende Kalkulation über die möglichen Einnahmen und Ausgaben wie 
folgt erstellt: 

 

Die Kosten für den Unterbau der Eisfläche belaufen sich auf ca. EUR 7.000,00 excl. USt. und 
beinhalten den Sand (ca. 72 m³), den Transport, die Arbeitszeit (16 Std.), den Maschinenein-
satz (8 Std.), die Einfassung sowie die Kosten für die behördliche Genehmigung. 

Der Mietposition liegt ein Angebot der Firma HUSKY Eisbahntechnik, 3143 Pyhra, Schau-
ching 31, Angebot Nr. 202201 vom 20.02.2022, wie folgt zugrunde: 
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 Mieteisbahn 600 m² (20 x 30 m) 

 8 HUSKY Eisboxen 

 600 m² PE-Folie 

 3.000 L Frostschutzmittel 

 600 m² Eisbahnisolierung, samt Holzstaffel-Rahmen für den Unterbau 

 100 lfm HUSKY-Bandensystem H110 

 1 Stk. Kältemaschine  

 1 Stk. Eispflegemaschine Olympia 250 mit Kubota-Traktor 

 70 m² Gummimatten 

 150 Paar Leihschlittschuhe in verschiedenen Größen 

 1 Stk. Schlittschuhschleifmaschine 

 6 Stk. Eislauflernhilfen „Polarbär“ 

 Lieferung, Montage und Demontage 

Der Anschluss für Strom und Wasser sowie die Verkabelung und der elektrische Anschluss 
der Kältemaschine sollen durch die Thayapark Immobilien GmbH bereitgestellt werden, 
hierzu sind jedoch noch Gespräche zu führen. 

Weiters kommen für den Betrieb des Eislaufplatzes folgende Flächen in Frage: 

 Parz.Nr. 1086/2, Eigentümer Dr. Reinhold Frasl 

 Parz.Nr. 1815/2, Eigentümer Thayapark Immobilien GmbH 

Diesbezüglich sind noch Gespräche mit den Eigentümern zu führen und entsprechende Ge-
nehmigungen einzuholen. Weiters soll auch die Zustimmung der Eigentümer für die Benüt-
zung der weiteren Infrastruktur (z.B. Sanitäranlagen, etc.) eingeholt werden. 

Weiters ist die Frage nach der Mindestanzahl an Abstellplätzen nach der NÖ Bauordnung 
2014 zu prüfen und eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen (z.B. im Zusammen-
hang mit der dort befindlichen Betriebsanlage) sind einzuholen. 

Die Kosten für diese Leistungen wurden bei der Voranschlagserstellung 2022 nicht berück-
sichtigt. 

Da die budgetäre Bedeckung somit nicht gegeben ist, handelt es sich um eine außerplanmä-
ßige Ausgabe im Sinne des § 35 Ziff. 20 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973), 
LGBl. 1000 i.d.d.g.F. und erfolgt durch Entnahme von der  

Haushaltsstelle 2/9250+8594 (Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben)  
EUR 4.865.000,00. 

Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ist durch den Gemeinderat zu genehmi-
gen. 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2022: Haushaltsstelle 2/9250+8594 (Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben) EUR 4.865.000,00 
gebucht bis: 29.07.2022 EUR 3.259.385,79 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
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Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.08.2022 folgendes beschlossen: 

„Es soll die Errichtung eines Eislaufplatzes unter Zugrundelegung der im Sachverhalt ausge-
führten Bedingungen und Erfordernisse, sowie des Konzeptes vom 25.05.2022 umgesetzt 
werden 

und 

es wird das Angebot der Firma HUSKY Eisbahntechnik, 3143 Pyhra, Schauching 31, An-
gebot Nr. 202201, vom 20.02.2022, mit einer Angebotssumme von EUR 43.200,00 incl. USt., 
für die Anmietung der Eisbahn inkl. sämtlichem Zubehör und Maschinen für den Zeitraum 
von November 2022 bis Februar 2023, unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges 
[100,00 %], somit budgetwirksam 

EUR 36.000,00 excl. USt. 

angenommen 

und 

dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Bedeckung der au-
ßerplanmäßigen Ausgabe (Errichtung eines Eislaufplatzes auf dem Parkplatz des EKZ im 
Zeitraum vom November 2022 – Februar 2023) durch Entnahme bei der Haushaltsstelle 
2/9250+8594 (Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben) genehmigt. 

 

Alternativ soll geprüft werden ob die Firma Thayapark Immobilien GmbH die Anlage errichtet 
und von der Firma HUSKY Eisbahntechnik, 3143 Pyhra, Schauching 31, laut Angebot Nr. 
202201, vom 20.02.2022 anmietet und der Stadtgemeinde kostenlos zur Verfügung stellt. Die 
Stadtgemeinde verpflichtet sich den Betrieb des Eislaufplatzes durchzuführen. 

Dieser Alternative soll betreffend der Realisierung der Vorzug gegeben werden.“ 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Stadtrat (für die An-
mietung der Eisbahn) 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat (für die 
Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe) 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Der Gemeinderat genehmigt die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe (Mieteisbahn 
beim Einkaufszentrum Thayapark) unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges [100,00 %] 
durch Entnahme von der  

Haushaltsstelle 2/9250+8594 (Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben) 
EUR 4.865.000,00. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

31.08.2022 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben 
b) Wasserversorgungsanlage Matzles – Vergabe der elektrotechnischen Ausrüs-

tung 

SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.04.2022, Punkt 9 der Tagesordnung, die maschinelle 
Ausrüstung des Hochbehälters sowie der Drucksteigerungsanlage (BB-Ost) für die Wasser-
versorgungsanlage Matzles an die Firma Forstenlechner Installationstechnik GmbH, 4320 
Perg, vergeben. 

Die Firma Forstenlechner Installationstechnik GmbH ermittelte sämtliche erforderliche Leis-
tungsdaten der maschinellen Ausrüstung, welche für die elektrotechnische Ausrüstung erfor-
derlich sind. 

Seit 2012 wurden sämtliche elektrotechnische Ausrüstungen sowie die seit 2012 bestehende 
Fernüberwachungsanlage der WVA Waidhofen durch die Firma Elektro&Electronic Landstei-
ner GmbH, 3300 Amstetten, hergestellt und erweitert. Auch die Erneuerung der elektrotech-
nischen Ausrüstung der Aufbereitungsanlage in Brunn wurde 2015 von der Firma Landsteiner 
einwandfrei ausgeführt. 

Für die elektrotechnische Ausrüstung der Wasserversorgungsanlage in Matzles (Hochbehäl-
ter und Drucksteigerungsanlage) sowie Einbindung dieser Anlagenteile in die bestehende 
Fernüberwachung der WVA Waidhofen wurde ein Angebot bei der Firma Elektro&Electronic 
Landsteiner GmbH, 3300 Amstetten, eingeholt. 

Vergabevorschlag von IUP: 

„Das Angebot vom 08.07.2022 wurde auf Vollständigkeit und auf die Angemessenheit der 
Preise geprüft. Auf Grund des Ergebnisses der Angebotsprüfung kann festgestellt werden, 
dass das Angebot der Elektro&Electronic Landsteiner, 3300 Amstetten, inhaltlich vollständig 
und preislich angemessen ist. 

Der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird daher vorgeschlagen, die Leistungen für 
die elektrotechnische Ausrüstung der WVA Matzles der im Rahmen einer Direktvergabe ge-
mäß BVergG 2018 in der geltenden Fassung an die Firma 

Elektro & Electronic Landsteiner 
Kruppstraße 3 
3300 Amstetten 

aufgrund ihres Angebotes vom 08.07.2022 mit einem 
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Gesamtnettopreis von EUR      48.769,73 
zuzüglich 20% UST. EUR            9.753,95 

Gesamtsumme inkl. UST EUR  58.523,68 

zu vergeben.“ 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist bei Wasserversorgungsanlagen zu 100% 
vorsteuerabzugsberechtigt. 

Es ergeben sich somit für die elektrotechnische Ausrüstung des Hochbehälters sowie der 
Drucksteigerungsanlage (BB-Ost) samt Einbindung in die bestehende Fernüberwachung 
budgetwirksame Kosten in der Höhe von EUR 48.769,73. 

Da die budgetäre Bedeckung somit nicht gegeben ist, handelt es sich um eine über- bzw. 
außerplanmäßige Ausgabe im Sinne des § 35 Ziff. 20 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ 
GO 1973), LGBl. 1000 i.d.d.g.F.. Der angegebene Betrag soll wie folgt bedeckt werden: 

Die voraussichtliche Kostenüberschreitung bei der Haushaltsstelle WVA Matzles (5/850700-
00400) in der Höhe von EUR 48.769,73 kann durch den im Haushaltsjahr 2022 nicht berück-
sichtigten Zweckzuschuss gemäß Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020), welcher für 
das Projekt Matzles beantragt wurde, bedeckt werden. Dieser beantragte Zweckzuschuss in 
der Höhe von EUR 571.766,91 wurde bereits an die Stadtgemeinde überwiesen. 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.06.2022, Punkt 11 der Tagesordnung, wurde bereits die 
Bedeckung der budgetwirksamen Kostenüberschreitung, resultierend aus den Preissteige-
rungen sowie Mehrkosten infolge Projekterweiterungen bzw. –abänderungen, von ca. 
EUR 50.000,00 beschlossen. Die noch verbleibende Summe des Zweckzuschusses beträgt 
somit EUR 521.766,91. 

Haushaltsdaten: 
VA 2022: Haushaltsstelle 5/850700-004000 (Wasserversorgungsanlage Matzles, Baukos-
ten Wasserversorgungsanlage) EUR 806.000,00 
gebucht bis: 12.08.2022 EUR 253.432,93 
vergeben und noch nicht verbucht: ca. EUR 598.521,67 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, öffentliche Beleuchtung und Umwelt in der Sitzung 
vom 18.08.2022 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 24.08.2022 die Vergabe der 
elektrotechnischen Ausrüstung beschlossen, mit dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die 
Bedeckung der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe genehmigt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. (für die 
Bedeckung der über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe) 

ANTRAG des Stadtrates vom 24.08.2022 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Der Gemeinderat genehmigt die Bedeckung der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe 
(elektrotechnische Ausrüstung der Wasserversorgungsanlage Waidhofen) unter Berücksich-
tigung des Vorsteuerabzuges [100,00 %] durch den im Haushaltsjahr 2022 nicht berücksich-
tigten Zweckzuschuss gemäß Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020), welcher für das 
Projekt Matzles beantragt und bereits an die Stadtgemeinde überwiesen wurde. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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